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über die 22. Sitzung des Rates der Samtgemeinde Zeven am Mittwoch, dem 19.05.2021, 19:30 Uhr, 
Rathaus Zeven, gr. Sitzungssaal. 
 
Anwesend: 

Ratsvorsitzender 
Ratsherr Norbert Wolf  

Ratsmitglieder 
Ratsherr Hermann Albers  

Ratsherr Günter Baden  

Ratsherr Jens Behrens  

Ratsherr Frank Braasch  

Ratsfrau Elke Brandes  

Ratsherr Hans-Jürgen Budde  

Ratsherr Michael Butt  

Ratsfrau Susanne Dörfler  

Ratsfrau Anette Fahjen  

Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke  

Ratsherr Rolf Grabowski  

Ratsherr Alexander von Hammerstein  

Ratsfrau Heike Holsten  

Ratsherr Jürgen Holsten  

Ratsherr Ragnar Kaesche  

Ratsherr Hans-Peter Klie  

Ratsherr Hans Günter Krauskopf  

Ratsherr Hans-Dieter Martens  

Ratsherr Dennis Meinders  

Ratsherr Heinz Meyer  

Ratsherr Thomas Meyer  

  Manfred Poburski  

Ratsherr Heiko Pries  

Ratsherr Lars Rosebrock  

Ratsfrau Stefanie Schwerdt  

Ratsherr Martin Setzer  

Ratsherr Michael Solty  

Ratsherr Detlef Tiedemann  

  Hendrik Tijink  

Ratsherr Jan Tobias Wendelken  

 
 
Abwesend: 

Ratsmitglieder 
Ratsherr Lukas Cordes  

Ratsfrau Ute Gudella-de Graaf  

Ratsfrau Maika Mätze  

Ratsfrau Susanne Mrugalla  

Ratsherr Simon Tewes  

Ratsherr Joachim Tietjen  

 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
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 Ratsvorsitzender Wolf eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr, stellt die ordnungsgemäße Ladung, die 
Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.  
 

  
2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Beratungspunkten 

in nichtöffentlicher Sitzung 

 Die Tagesordnung wird einstimmig in der vorliegenden Form festgestellt.  
 

  
3. Bericht 

 Es liegen keine Berichtspunkte vor.  
 

  
4. Einwohnerfragestunde 

 a) Ein Einwohner regt an, die Gehweg- und Fahrbahnmarkierung an der Kreuzung Lindenstra-
ße/Bäckerstraße zu erneuern, da diese stark abgenutzt ist und dadurch eine Gefährdung entsteht. 
 
SGR 19.05.2021 – Einwohnerfrage – 3, 4 
 
b) Ein Einwohner regt an, QR-Codes der Corona-App und luca-App auch für Feuerwehrhäuser und 
Friedhöfe zu nutzen. Samtgemeindebürgermeister Fricke antwortet, dass für das Rathausgebäude 
bereits QR-Codes erstellt wurden. Es wird weiterhin geprüft, an welchen Einrichtungen ein solcher 
QR-Code ebenfalls sinnvoll ist. 
 
SGR 19.05.2021 – Einwohnerfragestunde – 3, 1 
 
c) Ein Einwohner erkundigt sich, wann die wegen Vandalismus geschlossenen Toiletten am Fried-
hof wieder geöffnet werden und ob über die Einführung eines Schlüsselsystems nachgedacht wird. 
 
SGR 19.05.2021 – Einwohnerfragestunde – 3, GM   
 

  
5. Feststellung von Sitzverlusten 

  
  
5.1. Sitzverlust - Frau Maika Mätze 

 Samtgemeindebrgermeister Fricke teilt mit, dass Frau Mätze schriftlich Ihren Verzicht auf das 
Ratsmandat erklärt hat. Frau Mätze ist nicht anwesend und gibt somit keine weitere Erklärung zu 
ihrem Mandatsverzicht ab. Ratsvorsitzender Wolf dankt für ihre Arbeit und wünscht für die Zukunft 
alles Gute.  
 

 Der Samtgemeinderat stellt fest, dass die Mitgliedschaft von Frau Maika Mätze im Samtgemeinde-
rat durch Verzicht beendet ist. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 459 – 3, 1  
 

5.2. Sitzverlust - Frau Gudella-de Graaf 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke teilt mit, dass Frau Gudella-de Graaf schriftlich Ihren Verzicht 
auf das Ratsmandat erklärt hat. Frau Gudella-de Graaf ist nicht anwesend und gibt somit keine wei-
tere Erklärung zu ihrem Mandatsverzicht ab. Ratsvorsitzender Wolf dankt für ihre Arbeit und 
wünscht für die Zukunft alles Gute.   
 

 Der Samtgemeinderat stellt fest, dass die Mitgliedschaft von Frau Ute Gudella-de Graaf im Samt-
gemeinderat durch Verzicht beendet ist. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 468 – 3, 1  
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6. Verpflichtung neuer Ratsmitglieder 

  
  
6.1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes - Herr Poburski 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke verpflichtet gem. § 60 NKomVG das nachrückende Ratsmit-
glied Herrn Manfred Poburski nach § 43 NKomVG auf die ihm obliegenden Pflichten zur Amtsver-
schwiegenheit (§ 40 NKomVG), zur Beachtung des Mitwirkungsverbotes (§ 41 NKomVG) und des 
Vertretungsverbotes (§ 42 NKomVG) und seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen un-
parteiisch zu erfüllen und die Gesetze zu beachten. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 462 – 1   
 

  
6.2. Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes - Herr Tijink 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke verpflichtet das nachrückende Ratsmitglied Herrn Hendrik 
Tijink nach § 60 NKomVG auf die ihm obliegenden Pflichten zur Amtsverschwiegenheit (§ 40 
NKomVG), zur Beachtung des Mitwirkungsverbotes (§ 41 NKomVG) und des Vertretungsverbotes 
(§ 42 NKomVG) und seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch zu erfüllen 
und die Gesetze zu beachten. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 462 – 1  
 

  
7. Umbesetzung von Ausschüssen 

 Herr Solty teilt mit, dass die durch Mandatsverzicht in den Ausschüssen freigewordenen Sitze wie 
folgt nachbesetzt werden: 
 
Schul- und Kulturausschuss: Hendrik Tijink 
Feuerschutzausschuss: Manfred Poburski 
VHS-Zweckverband: Hans Dieter Martens, Vertretung (neu): Susanne Dörfler  
 

 Der Samtgemeinderat nimmt die Umbesetzung der Ausschüsse zur Kenntnis. 
 
SGR 19.05.2021 – 1, VHS, 3   
 

8. Geschäftsbericht Wasserwerk Zeven 2018 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke erläutert die Vorlage und die Notwendigkeit der durchgeführten 
gebührenrechtlichen Nachkalkulation zum Geschäftsbericht 2018. 
 

 Der Rat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2018 in der vorgelegten und 
geprüften Fassung fest. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage 424 – WW, 2  
 

9. Geschäftsbericht Wasserwerk Zeven 2019 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke erläutert die Vorlage. 
 

 Der Rat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2019 in der vorgelegten und 
geprüften Fassung fest. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 425 – WW, 2  
 

10. Pflichtprüfung des Jahresabschlusses des Wasserwerks Zeven zum 31.12.2018 nebst Entlastung 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke erläutert die Vorlage und weist insbesondere auf das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.08.2017 (AZ.: VGH 4 N 15.1685) hin.   
 

 Der Rat nimmt den Prüfungsbericht der BRS Treuhand GmbH, Hannover, über die Prüfung des 



Seite 4 von 4 

Jahresabschlusses zum 31.12.2018 einschließlich Bestätigungsvermerk zur Kenntnis, stellt den 
geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 und den Lagebericht 2018 fest und erteilt der Betriebs-
leitung einstimmig die Entlastung. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 426 – WW, 2  
 

11. Pflichtprüfung des Jahresabschlusses des Wasserwerks Zeven zum 31.12.2019 nebst Entlastung 

 Samtgemeindebürgermeister Fricke erläutert die Vorlage. Herr Grabowski bedankt sich als Be-
triebsausschussvorsitzender bei Herrn Dr. Meggeneder und seinem Team für die geleistete Arbeit. 
In Anbetracht des Klimaschutzes sei es der richtige Ansatz, Gebühren über niedrigerer Anschluss- 
und Zählergebühren zu erstatten und nicht den Wasserpreis zu senken.   
 

 Der Rat nimmt den Prüfungsbericht der BRS Treuhand GmbH, Hannover, über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2019 einschließlich Bestätigungsvermerk zur Kenntnis, stellt den 
geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 und den Lagebericht 2019 fest und erteilt der Betriebs-
leitung einstimmig die Entlastung. 
 
SGR 19.05.2021 – Vorlage Nr. 427 – WW, 2  
 

12. Anfragen 

 a) Samtgemeindebürgermeister Fricke beantwortet eine schriftliche Anfrage der Ratsfrau Mrugalla, 
welche landwirtschaftlichen Nutzflächen und Waldflächen sich im Eigentum der Samtgemeinde be-
finden. Die Samtgemeinde ist Eigentümerin von zwei landwirtschaftlich genutzten Flächen.  
1. verpachtete Grünlandfläche, Gemarkung Zeven, Flur 2, 2/7  12.241 m² 
2. verpachtete Teilfläche als Obsthof, Gemarkung Zeven, Flur 6, 772  21.603 m² 
 
Das Eigentum der Mitgliedsgemeinden wird separat in den Ratssitzungen der Gemeinden vorge-
stellt. 
 
SGR 19.05.2021 – Anfragen (ö) – GM, 4 
 
b) Herr Rosebrock erkundigt sich, ob aufgrund der geänderten Corona-Verordnung für Niedersach-
sen die Öffnung der Bäder zwecks Schwimmunterricht möglich sei. Samtgemeindebürgermeister 
Fricke antwortet, dass aktuell entsprechende Hygienekonzepte erstellt werden, die eine Öffnung für 
den Schwimmunterricht ermöglichen sollen. Eine Öffnung für die Öffentlichkeit ist derzeit nicht vor-
gesehen. 
 
SGR 19.05.2021 – Anfragen (ö) – 3  
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung um 19.50 Uhr.  
 

  
13. Weitere Einwohnerfragestunde 

 Es liegen keine weiteren Einwohnerfragen vor.  
 

  
 

Ende der Sitzung: 20.00 Uhr 
 
 
 
 

Henning Fricke 
 

Lüder Haack 

Samtgemeindebürgermeister 
 

Protokollführer 
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